
Anlage 1 
 
Gebührentarif 
 
Gebührensätze zur Gebührensatzung für die öffentlichen Feuerwehren der Vier-Tore-
Stadt Neubrandenburg 
 
1. Stundensätze für die Gestellung von Fahrzeugen 
 
 
Fahrzeug 

Gebühr 

je angefangene  
15 Minuten in Euro 

je Stunde in Euro 

Kommando-Wagen (KdoW) 6,72 26,86 

Mannschaftstransportwagen (MTW)  27,70 110,80 

Einsatzleitwagen (ELW) 6,67 26,67 

Kleineinsatzfahrzeug (KEF)  6,57 26,28 

Tanklöschfahrzeug (TLF) 11,61 46,42 

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 9,37 37,47 

Löschgruppenfahrzeug (LF)  10,79 43,14 

Drehleiter (DLK) 14,35 57,41 

Gerätewagen Atemschutz (GW-A) 31,26 125,02 

Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) 5,48 21,90 

Wechselladewagen (WLF)  30,02 120,06 

Rettungsboot (RTB) 4,76 19,02 

Anhänger 4,65 18,61 

 
2. Stundensätze für die Gestellung von Personal bei Einsätzen                                                                  
                                                                                       
 
Personal 

Gebühr 

je angefangene  
15 Minuten in Euro 

je Stunde in Euro 

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 
(mittlerer Dienst) 

14,42 57,68 

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 
(gehobener Dienst) 

19,62 78,46 

            
3. Stundensätze für die Gestellung von Personal bei Brandsicherheitswachen 
 
 
Personal 

Gebühr 

je angefangene  
15 Minuten in Euro 

je Stunde in Euro 

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 
(mittlerer Dienst) 

21,14 84,54  

 
Sollte im begründeten Einzelfall mehr Personal erforderlich sein, so wird dieses gesondert, 
gemäß Gebührentarif mittlerer oder gehobener Dienst, berechnet. 
 
4. Stundensätze für die Gestellung von Personal bei Brandverhütungsschauen 
 
 
Personal 

Gebühr 

je angefangene  
15 Minuten in Euro 

je Stunde in Euro 

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 
(gehobener Dienst) 

26,33 105,33  

                                                                                                                            
Sollte im begründeten Einzelfall mehr Personal erforderlich sein, so wird dieses gesondert, 
gemäß Gebührentarif mittlerer oder gehobener Dienst, berechnet. 


